
Gültiger Zahlungsnachweis 
Warum sind Belege so wichtig? 
Wenn Sie die Rückerstattung von Reisekosten, Unterhaltungskosten, 
Geschenken oder Transportkosten beantragen, müssen Sie für bestimmte 

Auslagen Belege vorweisen können. 
 
Laut den Bestimmungen der Bundessteuerbehörde der USA (IRS, Internal Revenue Service) 
müssen zur Rückvergütung von Kosten oder Spesen entsprechende Belege und 
Zahlungsnachweise eingereicht werden. Das IRS legt zunehmend Wert auf 
verantwortungsbewusste Unternehmensführung von gemeinnützigen Organisationen. Belege 
gelten in der Regel als ausreichend, wenn sie den Betrag, das Datum, den Ort und die Natur der 
Auslage zeigen und einen gültigen Zahlungsnachweis beinhalten (dies gilt für alle Auslagen ab 
75 US-Dollar von Rotariern bzw. von allen Auslagen ab 25 US-Dollar von RI-Mitarbeitern). So 
reicht eine Restaurantrechnung als Nachweis für Geschäftsspesen aus, wenn Name und Ort des 
Restaurants, die Zahl der bedienten Gäste und Datum und Höhe der Rechnung darauf 
angegeben sind. Die größten Probleme bereitet Rotariern zumeist der Erhalt von adäquaten 
Quittungen für Hotelübernachtungen und Veranstaltungsanmeldungen. 
Pl 
Wichtiger Hinweis: Für die Rückerstattung von Hotel kosten ist auf jeden Fall eine Hotelrechnung 
erforderlich, unabhängig von der Höhe des Betrags.   
Ausreichender Beleg für eine Hotelrechnung 

 
Folgende Angaben sind für eine Hotelrechnung erforderlich: 
Name und Ort des Hotels 
Name des oder der Reisenden, die im Hotel übernachten  
Reiseinformationen  
Beschreibung der einzelnen Kostenpunkte 
Zahlungsnachweis 
 
Wenn auf der Hotelrechnung ein noch zu zahlender Betrag steht, muss dafür ein entsprechender 
Zahlungsnachweis vorgelegt werden. Beispiele: 
• Quittung für Kreditkartenzahlung (bei Einsatz eines Kartenlesers) 

 



• Kreditkarten- oder Bankauszug, auf dem der Betrag für die zu erstattenden Kosten steht* 
• Quittung für den bezahlten Betrag 
• Stornierter Scheck** 
 

Unzureichender Beleg: Fehlender Zahlungsnachweis  

 
Im obigen Beispiel fehlt der Zahlungsnachweis. 
Die Angabe der Kreditkarteninformationen oder Schec knummer ist kein gültiger 
Zahlungsnachweis. Nu 
 
Legen Sie der Kostenabrechnung gültige Zahlungsnachweise bei. Beispiele: 
• Quittung für Kreditkartenzahlung (bei Einsatz eines Kartenlesers) 
• Kreditkarten- oder Bankauszug, auf dem der Betrag für die zu erstattenden Kosten steht* 
• Quittung oder E-Mail vom Veranstalter, die den bezahlten Betrag angibt 
• Stornierter Scheck** 
 
Anmerkungen:  
 - In letzter Zeit werden Anmeldungen oft über das Internet getätigt. Eine Bestätigungsemail reicht nicht als 
Zahlungsnachweis aus. Dagegen sind die Kopie des Anmeldungsformulars und der Bestätigung neben dem 
Kreditkarten- oder Bankauszug, auf dem die Anmeldungskosten verzeichnet sind, ein ausreichender 
Zahlungsnachweis.  
- Eine mit „Paid“ (Bezahlt) abgestempelte Rechnung oder Quittung reicht allein als Zahlungsnachweis 
nicht aus.  Dafür ist eine Kopie der Rechnung zusammen mit dem Kreditkarten- bzw. Bankauszug oder 
stornierten Scheck erforderlich. 



 
* Falls Sie einen Kreditkarten- oder Bankauszug als Zahlungsnachweis beilegen, sollten Sie alle anderen 
Angaben, die nicht als Beleg für die Auslage erforderlich sind (wie Höhe des Betrags, Datum, Name des 
Dienstleisters und Ihr Name), schwärzen. 
** Ein stornierter Scheck reicht in der Regel zusammen mit der Rechnung vom Zahlungsempfänger als 
Kostenbeleg aus. Ein stornierter Scheck allein stellt jedoch keinen gültigen Nachweis für eine 
Geschäftsausgabe dar. 
 


